
Der LifePilot Coaching Codex
Definition und Beschrieb der Arbeitsweise der LifePilot Coaches
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Der Coaching Codex dient zur Sicherung der Qualität
und des Verständnisses zwischen Coach und Klient.

Präambel

Menschenbild & Arbeitshaltung

Schweigepflicht & Datenschutz

Unabhängigkeit

Berufliche Kompetenz

1. Die in der Folge aufgeführten Grundsätze bestim-
men das Verhalten der LifePilot Coaches. Sie gelten
bei allen Tätigkeiten als LifePilot Coach und teilweise
darüber hinaus.
2. Die LifePilot Coaches verpflichten sich freiwillig
zur Einhaltung dieser Grundsätze. Sie sind integrie-
render Bestandteil der jährlich zu erneuernden Life-
Pilot Coaching-Lizenz.
3. Für eine einfachere Lesbarkeit wird statt Klientin
und Klient nur Klient benutzt.

1. LifePilot Coaches arbeiten auf der Grundlage
eines positiven und würdevollen Menschenbildes. Ihr
Umgang mit dem Klienten ist zuvorkommend und
respektvoll.
2. LifePilot Coaches verhalten sich stets so, dass sie
ihrer Verantwortung gegenüber dem Klienten ge-
recht werden. Sie stellen ihre Dienste nur dann zur
Verfügung, wenn sie erwarten, dass diese dem Kli-
enten nützen.
3. LifePilot Coaches erstellen vor Beginn des Coach-
ings mit dem Klienten eine individuelle Bedarfs-
analyse und erfassen schriftlich die daraus abgelei-
teten Ziele, Inhalte, Aufgaben und Erwartungen
welche als Grundlage des Coachings dienen.
4. LifePilot Coaches engagieren sich jederzeit für eine
vertrauensvolle, lösungs- und entwicklungsorientier-
te Zusammenarbeit mit dem Klienten.
5. LifePilot Coaches arbeiten nur mit Klienten,

welche aufgrund einer freien Entscheidung, mit der
Absicht zur individuellen Entwicklung, das Coaching
beanspruchen.

1. LifePilot Coaches behandeln alle Informationen,
die ihnen bei ihrer Berufsausübung anvertraut oder
mitgeteilt worden sind, streng vertraulich.
2. Die Schweigepflicht besteht auch über die Beendi-
gung des Coaching-Verhältnisses hinaus.
3. Die Schweigepflicht kann nur durch eine schrift-
liche, vom Klienten unterzeichnete Aufhebungsver-
einbarung aufgehoben werden.
4. LifePilot Coaches sorgen dafür, dass alle Doku-
mente vertraulicher Art, vor dem Zugriff Dritter ge-
schützt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist, vernichtet werden.

1. LifePilot Coaches üben ihre Tätigkeit eigenverant-
wortlich, unabhängig und integer aus. Sie gehören
keiner politischen Partei, Sekte oder Organisation an,
die der Menschenwürde oder den staatlichen Gese-
tzen zuwider handelt.
2. LifePilot Coaches arbeiten religionsneutral.
3. LifePilot Coaches arbeiten unabhängig von Ver-
bänden und Berufsorganisationen.
4. LifePilot Coaches vermeiden unangebrachten
Körperkontakt und intime Beziehungen zum Klien-
ten.
5. LifePilot Coaches weisen den Klienten unverzüg-
lich darauf hin, wenn die Unabhängigkeit nicht mehr
gegeben ist.

1. LifePilot Coaches sind auf dem aktuellen Stand des
Wissens und Könnens des Berufsstandes.
2. LifePilot Coaches übernehmen nur Aufgaben, für
deren Erfüllung sie über die notwendigen Kenntnisse
und die erforderlichen Lizenzen und Zulassungen
verfügen.
3. LifePilot Coaches kennen ihre eigenen Möglich-
keiten und Grenzen.
4. LifePilot Coaches absolvieren das Ausbildungs-
programm für LifePilot Coaches.
5. LifePilot Coaches bilden sich zusätzlich individuell
angemessen weiter.
6. LifePilot Coaches legen jährlich die Prüfung zur
Lizenzerneuerung für LifePilot Coaches ab.

Individual Coaching

LifePilot®



Gesellschaftliche Verantwortung

Marktverhalten

Leistung & Vergütung

Schlussbestimmungen

Life is a flight - viel Spass!

1. LifePilot Coaches versagen ihre Tätigkeit, wenn die
Gefahr besteht, dass sie für eine gesetzeswidrige oder
unlautere Handlung in Anspruch genommen wird.
2. LifePilot Coaches respektieren Urheberrechte und
Lizenzbedingungen jeglicher Art.

1. LifePilot Coaches erbringen, mit Ausnahme der
Informations- und Orientierungsgespräche von je
einer Stunde, keine unentgeltlichen Vorleistungen.
2. LifePilot Coaches verhalten sich kollegial und
fördern das Ansehen des Berufsstandes.
3. LifePilot Coaches werben in einer Weise, die dem
Ansehen des Berufsstandes zuträglich ist.

1. LifePilot Coaches erhalten ihre Vergütungen direkt
vom Klienten. Der Preis für das gesamte Coaching-
Programm wird, vor Beginn, mit dem Klienten im
Detail besprochen und schriftlich festgehalten.
2. LifePilot Coaches unterzeichnen, vor Coaching-
Beginn, gemeinsam mit dem Klienten, einen for-
mellen Coaching-Vertrag. Dieser beschreibt die for-
mellen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
3. LifePilot Coaches unterzeichnen, vor Coaching-
Beginn, gemeinsam mit dem Klienten, einen psycho-
logischen Coaching-Vertrag. Dieser beschreibt das
Engagement der Beteiligten.

1. LifePilot Coaches haben sich über den von der
Fourena AG festgelegten Coaching Codex zu infor-
mieren. LifePilot Coaches können sich nicht auf
Unkenntnis berufen.
2. Änderungen und Ergänzungen des LifePilot
Coaching Codex werden LifePilot Coaches dreissig
Tage vor dem Gültigkeitsbeginn schriftlich mitge-
teilt.
3. Verstösse haben, nach einer Ermahnung, in der
Regel eine fristlose Auflösung des Franchise-Ver-
trages mit Zahlungsverpflichtung bis zum darin
enthaltenen Vertragsende, zur Folge.
4. Dieser Codex ist ein Teil des LifePilot Quali-
tässicherungskonzepts und trägt wesentlich dazu bei,
dass sich der Klient gelassen und in einem sicheren
und kompetenten Umfeld auf seine individuellen
Entwicklungsschritte konzentrieren kann.

Individual Coaching

LifePilot®

Der Coaching Codex dient zur Sicherung der Qualität
und des Verständnisses zwischen Coach und Klient.
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